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§ 51 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Bei der äußeren Besichtigung der Brust ist zu bemerken: die Breite, Wölbung und Abplattung, eine allenfalls

vorhandene, regelwidrige Bildung derselben; bei weiblichen Leichen die Bescha2enheit der Brüste, ob sie groß oder

klein, prall oder welk sind, ob die Brustdrüse besonders stark entwickelt ist und Milch enthält, die Brustwarzen und

ihre Höfe blaß oder dunkelfärbig erscheinen, ob Spuren von aufgetropftem Siegellack, schwartenartig vertrocknete

Stellen, oder andere Zeichen vorgenommener Wiederbelebungsversuche vorhanden sind, ob die Haut an der Brust

normal bescha2en, oder krankhaft verändert ist, oder ob Erscheinungen vorhanden sind, aus welchen auf eine

organische Veränderung der inneren Gebilde geschlossen werden könnte. Angetro2ene Verletzungen sind nach den

im Allgemeinen gegebenen Regeln zu beschreiben, und in dieser Hinsicht bei Weibern mit hängenden Brüsten der

davon verdeckte Theil vorzüglich zu untersuchen; bei Unbekannten sind der Haarwuchs, sowie andere schon oben

bemerkte auffallende Kennzeichen nicht zu übersehen.
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